
VO/0682/14  
Bebauungsplan 435 - Forestastraße - 
Aufhebung des Bebauungsplanes 
- Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss - 
 
 

Beschlüsse: 
 
 
11.11.2014 SI/3701/14 BV Heckinghausen TOP 6 
  
 
Dem Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen wird empfohlen, wie folgt 
(ungeändert) zu beschließen: 
 

1. Der Geltungsbereich des aufzuhebenden Bebauungsplanes 435 - Forestastraße - er-
fasst einen Bereich zwischen der Forestastraße im Westen, der Chamissostraße im 
Norden, der Murmelbachstraße im Osten und wird im Süden begrenzt durch die unter 
Landschaftsschutz stehenden Grünanlagen des Barmer Waldes. Die Abgrenzung ist 
im beigefügten Bebauungsplan in der Anlage 02 dargestellt.  
 

2. Die Aufstellung und die öffentliche Auslegung zur Aufhebung des Bebauungsplanes 
435 - Forestastraße - einschließlich der Begründung wird für den unter Punkt 1. ge-
nannten Geltungsbereich gemäß § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 

 
3. Das Planverfahren wird im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt. 

Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a 
BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten von umweltbe-
zogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung 
nach § 10 Abs. 4 BauGB wird abgesehen. Das Monitoring gemäß § 4c BauGB ist 
nicht anzuwenden. Auf die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB und die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wird verzichtet.  

 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmigkeit.  
 

 
26.11.2014 SI/0430/14 Ausschuss für Stadtentwicklung, 

Wirtschaft und Bauen 
TOP 9 

  
 

3. Der Geltungsbereich des aufzuhebenden Bebauungsplanes 435 - Forestastraße - er-
fasst einen Bereich zwischen der Forestastraße im Westen, der Chamissostraße im 
Norden, der Murmelbachstraße im Osten und wird im Süden begrenzt durch die unter 
Landschaftsschutz stehenden Grünanlagen des Barmer Waldes. Die Abgrenzung ist 
im beigefügten Bebauungsplan in der Anlage 02 dargestellt.  
 

4. Die Aufstellung und die öffentliche Auslegung zur Aufhebung des Bebauungsplanes 
435 - Forestastraße - einschließlich der Begründung wird für den unter Punkt 1. ge-
nannten Geltungsbereich gemäß § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 

 
3. Das Planverfahren wird im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt. 



Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a 
BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten von umweltbe-
zogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung 
nach § 10 Abs. 4 BauGB wird abgesehen. Das Monitoring gemäß § 4c BauGB ist 
nicht anzuwenden. Auf die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB und die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wird verzichtet.  

 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmigkeit bei Enthaltung der FDP.  
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